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1. Grundlagen des Bebauungsplanes 

 

 

1.1 Erfordernis der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung 

 

In den ländlich geprägten Gemeinden des Odenwaldes und speziell des Weschnitztales ist 

es in der Vergangenheit und kommt es immer wieder zu Interessenskonflikten zwischen dem 

Vorsatz der Schaffung zentraler Arbeitsplätze, das heißt der Ausweisung neuer Gewerbege-

biete, und den übergeordneten Schutzzielen von Natur und Landschaft. Der Bedarf an zu-

sätzlichem Gewerbebauland resultiert aus dem Wandel der einst landwirtschaftlich 

geprägten Odenwaldgemeinden hin zu Wohngemeinden. 

 

Die zumeist in den Ortskernen seit jeher etablierten Klein- und Handwerksbetriebe (ur-

sprünglich Einmann- oder Familienbetriebe) sind im Verlauf der Jahre zu mittelständischen 

Betrieben mit mehreren Angestellten herangewachsen. Der wirtschaftliche Wettbewerb und 

der damit im Zusammenhang stehende hohe Stellenwert der Sicherung und Schaffung neuer 

Arbeitsplätze sowie modifizierte Fertigungstechniken und moderne Organisationsformen 

verlangen ausreichende Betriebsflächen für eine langfristige Entwicklung. Gleichermaßen 

zeichnet sich ein Wandel innerhalb der Wohnbevölkerung hin zu einem gesteigerten Ruhe-

bedürfnis ab. Die Anforderungen an ein angenehmes, d.h. immissionsfreies Wohnen sind in 

dem Maß gestiegen wie die Toleranzschwelle für eine teils über Generationen hinweg be-

stehende Situation, gesunken ist, so daß viele Betriebe nach der heutigen Auffassung nicht 

mehr in die gewachsenen Ortskerne gehören, da sie sich zum Störfaktor „entwickelt“ haben 

oder als solchen subjektiv empfunden werden.  

 

Als Lösung der Problematik um das Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe führen 

grundsätzlich zwei Überlegungen zum Ziel: 

a) Die bestehenden Nutzungskonflikte lassen sich nicht dauerhaft lösen, der Gewerbebe-

trieb muss in naher Zukunft umsiedeln, 

b) es muss versucht werden, die bestehenden Nutzungskonflikte in Einklang zu bringen, da 

ein Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten, vornehmlich im Ortskern, gewünscht ist. 

 

Der Wunsch nach Umsiedlung von Betrieben aus den bestehenden Gemengelagen stellt 

sich in den meisten Gemeinden, letztendlich aus Ermangelung an geeigneten Grundstücken 

in peripherer Lage, als Problem heraus.  

 

Auch die Gemeinde Rimbach ist in den letzten Jahren bei ihrem Bemühen um Ausweisung 

und bauleitplanerischer Sicherung zusätzlicher und notwendiger Gewerbeflächen immer 

wieder auf nicht überwindbare Hindernisse aus Sicht des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege gestoßen. Der Notwendigkeit, Gewerbeflächen auszuweisen, stehen im we-

sentlichen die vorhandenen topografischen (Hang- bzw. Auenlagen) und ökologisch 

bedeutsamen Problemlagen entgegen. Die gemeindlichen Bemühungen um Flächenerweite-

rungen sind immer wieder auf teils erhebliche Bedenken und Vorbehalte bei den Fachbehör-
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den gestoßen. Dabei geht es der Gemeinde weniger um Gewerbeansiedlungen von außer-

halb, sondern im wesentlichen um die Sicherung des Bestandes und das Verhindern von 

Abwanderungen ortsansässiger Betriebe aus den zuvor genannten Gründen, in denen ein 

Nebeneinander von Wohnen und Arbeiten dauerhaft nicht befriedigend gelöst werden kann 

bzw. die Kapazitäten der vorhandenen Betriebsflächen erschöpft sind. 

 

Mit dem im vorliegenden Bauleitplanverfahren zur Verfügung stehenden Areal beabsichtigt 

die Gemeinde Rimbach, eine aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht weniger 

problematische Fläche einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Topografisch günstige Ver-

hältnisse und die unmittelbare Anbindung an das überregionale Verkehrswegenetz (B 38, L 

3409) sind die Vorzüge dieses Gebietes. Durch die weitgehend ebene Geländeform sind 

größere Erdbewegungen sowie kostenintensive Bauwerkskonstruktionen nicht erforderlich. 

Durch die Eingrünung des Gebietes kann der Übergang hin zur freien Landschaft weitge-

hend städtebaulich vertretbar hergestellt werden. Zudem werden die bebauten Ortslagen von 

Zotzenbach oder Rimbach durch Werksverkehr nicht beeinflusst, zu- und abfließender Ver-

kehr kann unmittelbar auf überregionalen Straßen abgewickelt werden. 

 

Mit der Ausweisung des Gewerbegebietes wird vornehmlich den ortsansässigen Betrieben 

eine Möglichkeit gegeben, adäquates Bauland anzukaufen und damit zur Existenzsicherung 

wichtiger Arbeitsplätze beizutragen. Letztlich hat auch das Raumordnungsgutachten sowie 

der Entwurf des Landesentwicklungsplanes Hessen 2000 auf die Bedeutsamkeit von Ar-

beitsplätzen im ländlichen Raum hingewiesen und ein Zusammenführen von Wohnen und 

Arbeiten ausdrücklich gefordert. Die Gemeinde unternimmt in diesem Zusammenhang einen 

Schritt zur aktiven Wirtschaftsförderung und zur Sicherung der gewerblichen Wirtschafts-

struktur im ländlichen Raum. 

 

Der vorliegende Geltungsbereich stellt städtebaulich und funktional eine Ergänzung für das 

gegenüberliegende, vor kurzem beschlossene Wohngebiet „Verlängerter Birkenweg“ dar. Die 

Landesstraße 3409 verläuft vom Streckenanfang, d.h. ab der Einmündung zur B 38 (dort 

wird derzeit ein Kreisverkehrsplatz geplant) anbaufrei und tangiert die Ortslage Zotzenbachs 

im Westen. Durch die Umsetzung des Gewerbegebietes „Westlich der L 3409“ und des v.g. 

Wohngebietes kann die Eingangssituation Zotzenbachs aus Richtung der B 38 kommend 

nachhaltig und gewinnbringend verändert werden, indem dann zu beiden Seiten der Landes-

straße eine Bebauung installiert wird, die aus der Sicht des Autofahrers den anbaufreien 

Charakter zugunsten dessen der geschlossenen Ortschaft auflöst. Es kann daher erwartet 

werden, dass sich auf dem betroffenen Teilstück, welches sich straßenrechtlich nach wie vor 

außerörtlich (außerhalb der OD) befindet, damit mittelfristig ein moderates Verkehrsverhalten 

einstellt, wovon neben der bereits bestehenden Randbebauung im Ortsbereich auch das 

geplante Baugebiet „Krehberg“ profitieren kann. 
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1.2 Aufstellungsverfahren und Darstellung der Abwägungsergebnisse 

 

Im Zuge der Planaufstellung wurden, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches, die nach-

stehenden Verfahrensschritte gemäß erfolgter Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-

tung durchgeführt. 

 
25.10.1995: Beschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB über die Aufstellung des Bebauungsplanes „ 

Westlich der L 3409“ im OT Zotzenbach 

25.10.1995: Beschluss nach § 3 Abs. 1 BauGB über die frühzeitige Beteiligung der Bürger. 

13.11.1995 bis einschließlich 14.12.1995: Frühzeitige Beteiligung der Bürger nach  

§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) auf der Grundlage dieser Planungsabsicht. 

Die Bürger hatten damit innerhalb der obigen Frist die Gelegenheit, sich über 

die Planungsabsicht näher zu unterrichten, diese zu erörtern und sich hierzu zu 

äußern.  

13.11.1995 bis einschließlich 14.12.1995: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 

3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) auf der Grundlage dieser Planungsabsicht. 

Die Bürger hatten damit innerhalb einer Monatsfrist die Gelegenheit, sich über 

die Planungsabsicht näher zu unterrichten, diese zu erörtern und sich hierzu zu 

äußern. 

30.11.2005: Schreiben der Gemeinde zur Durchführung des nach BauGB vorgesehenen 

Beteiligungsverfahrens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge (TöB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Die beteiligten TöB wurden durch Über-

sendung der beschlossenen Vorentwurfsplanung mit Begründung und 

textlichen Festsetzungen zur Stellungnahme aufgefordert. 

06.01.2006: Abgabefrist zu o. g. Beteiligung der TöB. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde seitens des Amtes für Straßen- und Ver-

kehrswesen auf die Bauverbotszone gem. § 23 HStrG und auf den Ausschluss direkter 

Zufahrten aus dem Plangebiet auf die Landesstraße hingewiesen. Die Bauverbotszone 

wurde nachrichtlich aufgenommen und die Baugrenze entsprechend angepasst, die textli-

chen Festsetzungen wurden entsprechend angepasst (Punkt A 6.1 Zufahrten und Zugänge, 

Punkt D Bauverbotszone). Die Anregungen des Kreises Bergstrasse und des Regierungs-

präsidiums wurden in der Ausarbeitung der Begründung und des Umweltberichts berücksich-

tigt.  

Im Rahmen der Erstellung des Entwurfs wurde der Geltungsbereich um drei nördlich an-

grenzende Grundstücke erweitert. Weiterhin wurden die Belange des Ausgleichs abschlie-

ßend bearbeitet und die externe Ausgleichsfläche (Gemarkung Rimbach, Flur 20, Flurstück 

Nr. 80) als Teilgeltungsbereich A aufgenommen. 

20.06.2006: abschließende Behandlung (gem. § 50 HGO) der eingegangenen Anregungen 

aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange und Beschlussfassung darüber sowie Beschluss-

fassung des Bebauungsplanes als Entwurf zur Durchführung der förmlichen öf-

fentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB. 



Bebauungsplan Gemeinde Rimbach   „Westlich der L3409“, OT Zotzenbach  

Stand: Satzung § 10 BauGB/Okt06   Seite 5 

 

N
I

F R A

P

R

O

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde auf Anregung des Kreises Bergstraße und des 

Amtes für Straßen- und Verkehrswesen Bensheim punktuelle eine Ergänzung/Klarstellung 

der textlichen Festsetzungen vorgenommen. Seitens des Versorgungsträgers HSE wurde 

der Hinweis zur Bereitstellung einer Versorgungsfläche berücksichtigt. Die Änderungen 

berühren die Grundzüge der Planung nicht und wurden auf ausdrücklichen Wunsch Betrof-

fener vollzogen. Auch ist diesbezüglich mit Sicherheit nichts Abwägungsrelevantes (mehr 

oder neu) zu erwarten - daher wird insgesamt von einer erneuten Beteiligung (4a (3) Satz 4 

BauGB) abgesehen. 

 

11.10.2006: Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der Durchführung der 

förmlichen öffentlichen Auslegung der Entwurfsplanung und  

 Beschlussfassung des Bebauungsplanes „Westlich der L3409“ als 

Satzung (Satzungsbeschluss) gem. § 10BauGB. 
 

 

 

2. Planerische Rahmenbedingungen 

 

2.1. Geltungsbereich und Lage im Raum 

 

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans liegt im Westen des Ortsteiles Zot-

zenbach. Die angedachten Gewerblichen Flächen befinden sich direkt westlich angrenzend 

an der Landesstraße L 3409.  

 

Das Gelände ist weitgehend eben. Ausgehend von der bestehenden Erschließung durch den 

„Apfelgrundweg“ welcher mittig liegt, steigt das Gelände nach Norden und Süden leicht aber 

stetig an, so dass sich zur L 3409 eine leichte Abböschung ergibt. Das Plangebiet wird im 

Norden, Süden und Westen von der freien Landschaft umgeben und grenzt im Osten an die 

Ortslage Zotzenbach. 

 

Der Geltungsbereich wurde im Zuge der Erarbeitung des Entwurfes erweitert und umfasst 

nun eine Fläche von ca. 5,3 ha. Folgende Parzellen der Gemarkung Zotzenbach sind Inhalt 

des Verfahrens: Flur 3, Nr. 20/3, 20/4, 20/5, 23/1, 23/2, 24/1, 25/2, 25/3, 26/11, 27, 36/1, 

36/2, 37, 41/1, 42/2 und teilweise 67/62 (Wegeparzelle). 

Zusätzlich wurde die externe Ausgleichsfläche in der Gemarkung Rimbach, Flur 20, Flur-

stück Nr. 80 mit einer Fläche von ca. 1,99 ha als Teilgeltungsbereich A aufgenommen. 

 

 

2.2. Anpassung an übergeordnete Planungen 

 

Im Regionalen Raumordnungsplan Südhessens (RROPS 1995) ist das Bearbeitungsgebiet 

als „Gelbfläche“, Gebiet für Landschaftsnutzung und -pflege, ausgewiesen. Im näheren 

Umfeld des Plangeltungsbereiches sind keine restriktiven Festsetzungen getroffen, die aus 
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regionalplanerischer Sicht einer Bebauungsplanaufstellung entgegenstünden. Eine unmittel-

bare und nachhaltige negative Beeinträchtigung des Natur- und Landschaftshaushaltes im 

Sinne übergeordneter Planungsinstanzen wird nicht gesehen. Von einer aus städtebaulicher 

und ökologischer Sicht geordneten Entwicklung ist auszugehen. 

 

Ferner wurde im Rahmen eines Vorgespräches die Situation mit den maßgeblichen Trägern 

öffentlicher Belange erörtert und im Grundsatz Einigung über die bauleitplanerische Inan-

spruchnahme der Fläche erzielt. Hierauf weist auch die Entlassung des Gebietes aus dem 

Landschaftsschutzgebiet „Bergstraße – Odenwald“ bereits hin. Die LSG-Grenze verläuft nun 

entlang des westlichen und südlichen Randes des Geltungsbereiches. 

 

 

2.3. Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung 

 

Die rechtswirksame Fortschreibung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Rimbach stellt den Bereich 

als Teil der Siedlungsentwicklungsfläche mit der 

Zweckbestimmung „Gewerbefläche“ (Zo 5) dar. (siehe 

nebenstehende Abbildung)  

 

Im Rahmen der Fortschreibung wird eine erste Be-

wertung der potentiellen Zuwachsfläche vorgenommen. 

Es wird festgestellt, dass die städtebaulichen Voraus-

setzungen als durchweg sehr gut geeignet einzustufen 

sind. Die angedachte Siedlungsentwicklung findet 

innerhalb wenig sensibler Ackerflächen statt, hervorge-

hoben wird besonders die gute verkehrliche Anbindung 

als Standortfaktor für eine gewerbliche Entwicklung. 

Bedenken werden aus landschaftspflegerischer Sicht 

bezüglich des Landschaftsbildes, aufgrund der guten 

Einsehbarkeit und der exponierten Lage geäußert. 

 
In einer Gesamtbewertung der Siedlungszuwachsfläche wird die Darstellung der Fläche im 

FNP als GE-Zuwachsfläche trotz der landschaftsplanerischen Bedenken befürwortet. Aus 

städtebaulicher Sicht eignet sich dieser Bereich besonders für eine gewerbliche Ansiedlung, 

zumal im übrigen Gemeindegebiet keine größeren zusammenhängenden Flächen für eine 

Gewerbeansiedlung mehr zur Verfügung stehen und die regionalplanerische Vorgabe bezüg-

liche Gewerbeflächenausweisung im Rahmen der Flächennutzungsplan-Fortschreibung 

ansonsten nicht erfüllt werden kann. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist insbe-

sondere der schwierigen Topographie mit geeigneten städtebaulichen Mitteln zu begegnen 

(Beschränkung der Gebäudehöhen, umfangreiche Eingrünungsmaßnahmen etc.). 

 

 

Geltungsbereich 
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2.4. Umgebungsmerkmale und städtebauliche Bestandsbewertung 

 

Die Flächen des Plangebietes 

werden derzeit als Acker intensiv 

landwirtschaftlich genutzt. 

 

 

 

 

 
Abb.1: Blick nach Norden auf den Gel-

tungsbereich 

 

Am östlichen Rand des Geltungsbereiches (Parzellen 25/3, 26/11) befinden sich einzelne 

straßenbegleitende Obstbäume. Dieser Bewuchs soll entlang der L 3409 hin fortgesetzt und 

somit optisch aufgewertet werden. Weiterer Bewuchs bzw. Baumbestände sind innerhalb 

des Geltungsbereiches, in den Flächen der geplanten Baufenster, nicht vorhanden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abb.2: Blick von Süden auf Ortsein-

gang und Geltungsbereich 

 

Das Gewerbegebiet liegt direkt westlich der bestehenden Ortslage des Ortsteiles Zotzen-

bach. Die angrenzende Wohnbebauung ist durch lockere Bebauung mit Einzel- und Doppel-

häusern geprägt. Art und Maß der baulichen Nutzung sind auf den ländlichen Raum 

abgestimmt. Die Bebauung ist überwiegend zweigeschossig und mit Satteldächern unter-

schiedlicher Neigung bedacht. 

 

Durch die in der Planzeichnung festgesetzte Pflanzung einer Hecke werden die visuellen 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zur freien Landschaft vermindert und der Orts-

rand betont. 

 

Das Plangebiet wird ackerbaulich genutzt. In der frühzeitigen Beteiligung wurde mehrfach 

auf die Wertigkeit der Ackerböden hingewiesen. Hierzu ist festzuhalten, das eine diesbezüg-

liche Abwägung bereits im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes stattge-

funden hat – dem Bedarf an Gewerbeflächen wurde hierbei höher gewichtet. 

Alternativflächen in gleicher Lage und Qualität sind nicht vorhanden. 
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Die Andienung und Bewirtschaftung der westlich angrenzenden Flächen wird weiterhin ge-

währleistet und ein entsprechendes Geh- und Fahrrrecht festgesetzt.  

 

 

3. Zweck des Bebauungsplanes 

 

Mit dem vorliegenden Bauleitplanverfahren beabsichtigt die Gemeinde Rimbach das zur 

Verfügung stehende Areal, einer, aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht ver-

tretbaren gewerblichen Nutzung zuzuführen. Die Ausweisung des Gewerbegebietes soll 

vornehmlich den ortsansässigen Betrieben eine Möglichkeit geben, adäquates Bauland 

anzukaufen und damit zur Existenzsicherung wichtiger Arbeitsplätze beitragen. 

 

 

 

4. Inhalt des Bebauungsplanes 

 

 

4.1. Art der baulichen Nutzung, Bauweise 

 

Die Art der baulichen Nutzung wird als „Gewerbegebiet“, GE nach § 8 der Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) festgesetzt. 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch straßenparallele Baugrenzen festge-

legt. Eine Festlegung von Einzelbaufenstern soll zugunsten variabler Grundstückszuschnitte 

nicht erfolgen. 

 

 

4.2. Maß der baulichen Nutzung 

 

Das Maß der baulichen Nutzung ist gemäß § 16 Abs. 2 BauNVO bestimmt durch die zulässi-

ge Grundflächenzahl (GRZ) als der Anteil des Baugrundstückes, der durch bauliche Anlagen 

überdeckt werden darf, die Geschossflächenzahl (GFZ) und die Höhe baulicher Anlagen. 

 

Für die Baufenster wird eine zulässige GRZ von 0,8 je Grundstück als Obergrenze festge-

setzt. Die Grundflächenzahl orientiert sich somit an dem nach § 17 BauNVO maximal zuläs-

sigen Wert eines GE. 

 

Die Maßstäblichkeit der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung der Höhen-

entwicklung baulicher Anlagen bestimmt und erfolgt durch die Angabe der zulässigen 

Firsthöhe. Die Angabe ist auf die Höhenlage der anbaufähigen Verkehrsfläche bezo-

gen. 
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4.3. Gestaltung der Baukörper 
 

Um der vorgesehenen Nutzung Rechnung zu tragen, ist im gesamten Geltungsbereich die 

Dachform freigestellt, insoweit sind Satteldächer, Pultdächer und auch Flachdächer zulässig.  

 

Die Dachneigungen werden nicht exakt vorgegeben. Sie sind per Festsetzung bei geneigten 

Dächern bis max. 41° alter Teilung zu wählen.  

 

Dachgauben und Dachaufsätze sind zulässig, so dass eine aufgelockerte Dachlandschaft 

entstehen kann. Die Zahl und Größe der Dachgauben wird durch entsprechende Festset-

zungen in Anlehnung an die „Satzung zur Ergänzung baugestaltungsrechtlicher Festsetzun-

gen in Bebauungsplänen der Gemeinde Rimbach/Odw.“ begrenzt, damit nicht durch zu 

große Gauben der Eindruck einer Mehrgeschossigkeit entsteht. Dachaufbauten in Form 

parallel zur Firstrichtung angeordneter Solaranlagen sind ebenfalls zulässig. 

 

 

4.4. Stellplätze 

 

Auf eine detaillierte Festsetzung von Flächen für Garagen und Stellplätze innerhalb der 

Grundstücke wurde verzichtet, da wegen der im B-Plan - Verfahren noch offenen Grund-

stückszuordnung eine genaue Bestimmung derartiger Flächen nicht sinnvoll erscheint. 

 

Um eine ökologisch und städtebaulich vertretbare Regelung zu erzielen, wird festgelegt, 

dass Garagen und Carports nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sind. Vorgar-

tenbereiche sind, mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegung, gärtnerisch anzulegen.  

 

 

4.5. Sonstige bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

 

Ausgehend von der L 3409 wird eine Stichstraße als Erschließungsstrasse mit einer Breite 

von 9 m angelegt. Die Trasse wird im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als „öffentliche 

Verkehrsfläche“ festgesetzt.  

Zur Sicherung der Zugänglichkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird ein 

Geh- und Fahrrecht festgesetzt. Eine Ausweisung im Planteil erfolgt nicht, da die Verbindung 

zwischen dem Apfelgrundweg und der L3409 flexibel umgesetzt werden kann. 

 

Zur Minimierung des Eingriffes werden weitere grünordnerische Festsetzungen, wie Vorga-

ben zu geeigneten Gehölzen für die Durchgrünung der Grundstücke und zum Anpflanzen 

von Bäumen sowie der Eingrünung zum Ortsrand getroffen. 

 

Aus städtebaulicher Sicht werden aufgrund der direkten Nachbarschaft zur L 3409 wird ein 

Hinweis zu Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (passive Schall-

schutzmaßnahmen) in die textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
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Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde seitens des Amtes für Straßen und Ver-

kehrswesen die Einhaltung der gem. § 23 HStrG bestehenden Bauverbotszone gefordert, 

eine Angleichung an die Bauleitplanung „Verlängerter Birkenweg“, das gegenüber, am nord-

westlichen Ortsrand liegende Wohngebiet, wurde abgelehnt.  

Daher wird in einer Tiefe von 20 m ausgehend vom Fahrbahnrand die Bauverbotszone fest-

gesetzt und eine erweiterte Bauverbotszone von 10-20m gekennzeichnet, in welcher Neben-

anlagen zulässig sind - die entsprechenden Vorgaben für die vorliegende Bauleitplanung 

wurden übernommen. Die Baugrenze wird um 20 m versetzt zum Fahrbahnrand der L 3409 

geführt.  

 

Zur Sicherstellung der Stromversorgung wird auf Anregung der Südhessischen Energie AG 

eine Versorgungsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr.12 BauGB zur Errichtung einer Transformator-

station im Bereich Apfelgrundweg ausgewiesen, gleichzeitig wird festgesetzt, dass die kon-

krete Verortung im Rahmen der Erschließungsplanung erfolgt. 

 

 

5. Erschließung 

 
5.1 Verkehrliche Erschließung 

 

Die Erschließung soll über die L 3409 erfolgen. Ausgehend von der L 3409 wird eine Stich-

straße als öffentliche Verkehrsfläche in das Gebiet geführt. Auf eine detaillierte Festsetzung 

weiterführender Verkehrsflächen wird verzichtet, da wegen der im B-Plan - Verfahren noch 

offenen Grundstückszuordnung eine genaue Bestimmung derartiger Flächen nicht sinnvoll 

erscheint. Um die Vermarktung der Flächen flexibel zu gestalten und auf spezielle Nachfra-

gen reagieren zu können, soll die interne Erschließung privat geregelt werden. 

Zur Sicherung der Zugänglichkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird ein 

Geh- und Fahrrecht festgesetzt.  

 

Der Ortskern von Zotzenbach wird durch die geplante Anlage des Gewerbegebietes nicht 

zusätzlich mit Verkehr belastet. Das zu erwartende zusätzliche Verkehrsaufkommen wird 

über die westlich der Ortslage verlaufende Landesstraße L 3409 abgewickelt.  

 

Die fußläufige Erreichbarkeit und Anbindung für Radfahrer ist durch den inzwischen umge-

setzten Rad- und Gehweg an der L 3409 gegeben. Aus den Unterlagen der Planfeststellung 

wurde der Verlauf des Fahrbahnrandes übernommen. Für die Stichstraße sind seitlich Geh-

wege vorgesehen, so dass eine sichere  Anbindung an den Radweg gewährleistet ist. 

  

Eine in unmittelbarer Nähe an der L 3409 gelegene Bushaltestelle stellt die Erreichbarkeit 

der ÖPNV - Strecken entlang der Bergstraßenachse und des Vorderen Odenwaldes sicher. 

Die hier überwiegend zuständige Busgesellschaft ist die „Busverkehr Rhein - Neckar GmbH“. 

Die nächsten Bahnhöfe befinden sich in Rimbach und Fürth. 
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5.2 Abschätzung der Verkehrserzeugung 

 

Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Hessischen Amtes für Straßen und Ver-

kehrswesen zur Integration der Verkehrsplanung bereits auf der Ebene der räumlichen Pla-

nung wurde nachfolgend eine Abschätzung des zu erwartenden Verkehrsaufkommens 

vorgenommen. Die Abschätzung wurde auf der Grundlage der EAR 91 (Empfehlungen für 

Anlagen des ruhenden Verkehrs) und der Schriftenreihe der Hessischen Straßen- und Ver-

kehrsverwaltung, Heft 42 „Integration von Verkehrsplanung und räumlicher Planung“ Teil 1 

und 2 (Bosserhoff 2000) vorgenommen. 

 

Da die Bauleitplanung momentan erst den Stand einer Angebotsplanung hat, stehen als 

Eingangsinformation nur die Brutto- bzw. Nettobaulandflächen der Baugebietstypen gem. 

BauNVO zur Verfügung. Es wird von den Obergrenzen der baulichen Nutzungen ausgegan-

gen. Bei den Annahmen zur Art der gewerblicheren Nutzung wird der vorhandene Bestand in 

der Gemeinde Rimbach berücksichtigt. 

 

Entsprechend dem städtebaulichen Konzept sind anteilig die Verkehrsbelastungen für die 

geplanten Gewerbeflächen.  

 

Gewerbliche Bauflächen: 

Aufgrund der flexiblen und privat zu regelnden inneren Erschließung werden 10% Erschließungsfläche 
angenommen. Unter Berücksichtigung der mittelständischen Betriebsstruktur im Bestand und der zu 
erwartenden Branchen, wird von einer geringen Beschäftigungsdichte ausgegangen. 
 
Tab. 4: Ermittlung der Verkehrsbelastungen im Gewerbegebiet 
Grundlegende Annahmen Ergebnisse 

    

Nettobaufläche  3,24 ha   

max. Zahl der Vollgeschosse  2  

GRZ  0,8 38.880 m² Bruttogeschossfläche (BGF) 
    

Bauweise  50% 1-geschossig  

  50% 2-geschossig  
    

Branchen  33% Transport/Logistik   

  34% Hallen/Lager 337 Beschäftigte 

  33% Handwerk/Gewerbe  

Anwesenheitsfaktor  90% 303 anwesende Beschäftigte/ Werktag 
    

Beschäftigtenverkehr    

Wegeanzahl:  2,5 - 3 Wege/ Beschäftigte 758 Wege/ Werktag 

Modal Split:  80% MIV-Anteil 606 Wege im MIV 

Pkw-Besetzungsgrad:  1,2 Personen/ Pkw 505 Pkw-Fahrten 
    

Besucher-, Kunden- und Geschäftsverkehr  

Wegeanzahl:  0,1 - 1,0 Wege/ Beschäftigte 151 Wege/ Werktag 

Modal Split:  80% MIV-Anteil 121 Wege im MIV 

Pkw-Besetzungsgrad:  1,2 Personen/ Pkw 101 Pkw-Fahrten 
    

Güter-, Liefer- und Versorgungsverkehr  

0,75  Fahrten/Beschäftigten 227 

    

Zusammenfassung    
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Pkw-Fahrten/ Tag von Beschäftigten 505 

Wirtschaftsverkehr-Fahrten/ Tag 227 

Pkw-Fahrten/ Tag im Besucher- und Geschäftsverkehr 101 

Summe Kfz-Fahrten/ Tag (Hin- und Rückfahrten) 833 

 

Nachmittägliche Spitzenstunde    

    

 Tagesverkehr nachmittägliche Spitzenstunde 

 Kfz-Fahrten Kfz-Fahrten  

pro Richtung 

Richtung Anteil an Fahrten 

je Richtung 
Kfz- Fahrten 

pro Richtung 

Beschäftigte (Pkw) 505 229 Zufluss 

Abfluss 

5% 

10% 

11 

23 

Besucher/ Kunden 

Geschäftsverkehr (Pkw) 

151 76 Zufluss 

Abfluss 

5% 

5% 

4 

4 

Wirtschaftsverkehr (Lw/Lkw) 227 114 Zufluss 

Abfluss 

5% 

7% 

6 

8 

   Zufluss 
Abfluss 

 
 

21 
35 

   Summe  51 

  

 

Diskussion des geplanten Knotenpunktes 

Die Erschließung des Gewerbegebietes erfolgt durch Anbindung an die L 3409 und Ausbil-

dung eines Knotenpunktes. Für die Breite der Erschließungsstraße (Stichstraße) wurden 

jeweils eine Fahrbahnbreite von 3,50m angenommen und ein beidseitiger Gehweg von 1m 

Breite.   

 

Im Bereich des Anschlusses an die L3409 ist die Ausbildung einer separaten Linksabbieger-

spur erforderlich. Daher wird die Verkehrsfläche, ausgehend von der östlichen Straßenbe-

grenzung in einer entsprechenden Fahrbahnbreite von ca. 11m vorgehalten. Der Verlauf der 

Bauverbotszone wurde angepasst. Die festgesetzte Verkehrsfläche berücksichtigt auch die 

geplanten Linksabbiegerspuren zur Bahnhofstraße und für die Anbindung des geplanten 

Baugebietes „Krehberg“, da die beschriebene Fahrbahnbreite bis zum südlichen Ende des 

Geltungsbereiches gewährleistet wird.  

 

Bei der Erschließungsplanung wird die anteilig ermittelte Verkehrsmenge zur Dimensionie-

rung der Knotenpunkte berücksichtigt. Eine die dezidierte Erschließungsplanung wird in 

Abstimmung mit dem Amt für Straßen und Verkehrswesen erarbeitet.  

Grundsätzlich ist die Realisierung einer verkehrstechnisch funktionierenden Erschließung 

möglich.  

 

 

5.3 Ver- und Entsorgung 
 

Die Entsorgung des Plangebietes erfolgt über die bestehenden Abwasserkanäle. Innerhalb 

des Plangeltungsbereiches sind entsprechende Leitungen neu zu verlegen. Gleiches gilt für 

das Wasserversorgungsnetz. 
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Niederschlagswasser ist unter Bezug auf die Rechtsgrundlage des § 51(3) HWG zu behan-

deln. Die Entwässerung kann grundsätzlich über die vorhandene Kläranlage im Mischsystem 

erfolgen. Ein entsprechender Nachweis der Leistungsfähigkeit des Sammlersystems und der 

Einhaltung der Entlastungsgrenzwerte mit dem Schmutzfrachtsimulationsmodell SMUSI ist 

erbracht und liegt vor. Anspringhäufigkeit und die Anspringdauer der Entlastungen geht aus 

dem derzeit aktuellen SMUSI-Ist-Nachweis hervor. Die SMUSI-Ist-Nachweise werden jeweils 

im Abstand von zwei bis drei Jahren fortgeschrieben und berücksichtigen die Siedlungsent-

wicklung innerhalb des Betrachtungszeitraumes in den jeweiligen Gemeinden. 

Die Kläranlage des Abwasserverbandes „Oberes Weschnitztal“ in Mörlenbach, zuständig für 

die Abwasserentsorgung der Gemeinden Fürth, Rimbach, Mörlenbach, Lindenfels und drei 

Stadtteilen der Stadt Heppenheim, wurde um eine Reinigungsstufe erweitert und stellt damit 

den Stand der Technik (Nitrifikation und Denitrifikation) dar. Die Anlage wurde auf eine Ka-

pazität von 55.000 EGW bemessen, derzeit sind insgesamt etwa 40.000 EGW angeschlos-

sen. Leistungsfähigkeitsreserven sind damit ausreichend vorhanden. 

Nach erfolgtem Ausbau und Einführung der dritten Reinigungsstufe wird in der Weschnitz die 

Gewässergüteklasse 2 ereicht. 

 

Im Zuge der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden folgende Hinweise zur Ver- 

und Entsorgung gegeben; 

 

Sparte Strom (HSE): 

Die Stromversorgung des Planungsgebietes ist durch Ergänzung und Erweiterung unseres 

bestehenden Versorgungsnetzes im Zuge der Erschließungsmaßnahmen entsprechend dem 

Leistungsbedarf der zukünftigen Abnehmer geplant. Neue Versorgungskabel können erst 

dann gelegt werden, wenn die Bauarbeiten für Kanalisation und Wasserversorgung abge-

schlossen, die Erschließungsarbeiten lage- und höhenmäßig hergestellt und die Grenzen 

sichtbar vermarkt sind. 

Zur Sicherstellung der Stromversorgung beantragen wir eine Versorgungsfläche gemäß § 9 

Abs. 1 Nr.12 BauGB zur Errichtung einer Transformatorstation im Bereich Apfelgrundweg. 

 

Sparte Gas (HSE): 

Die Gasversorgung des Planungsbereiches ist unter der Beachtung der Wirtschaftlichkeit 

möglich. 

 

Erdgas (Primagas): 

Bezüglich einer möglichen Versorgung mit Erdgas für das geplante Gewerbegebiet wird 

seitens des Versorgungsunternehmens Primagas, begrenzt auf das Gebiet des Bebauungs-

plans „Westlich der L 3409“, die Realisierung einer Gasinsellösung angedacht. Zu diesem 

Zweck ist ein erdgaskompatibles Rohrleitungsnetz zu errichten, welches zunächst aus einer 

zentralen Tankanlage gespeist wird. Für die erdgedeckte Einlagerung der Tankanlage wird 

eine Fläche für Versorgungseinrichtungen von ca. 6,00 x 10,00 m² benötigt. Am zweckmä-

ßigsten erscheint uns eine Fläche im Randbereich des Plangebietes. Aufgrund der Flexiblen 

und nachfrageorientierten Planung wird die Festsetzung einer Versorgungsfläche nicht vor-
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genommen, vielmehr wird darauf verwiesen, dass der Erwerb geeigneter Flächen unabhän-

gig von der Planung im Rahmen der Erschließungsplanung möglich ist.  

 

 

 

6. Bodenordnende Maßnahmen 

 

Eine Baulandumlegung nach BauGB ist nicht vorgesehen. Die Grundstücke befinden sich in 

Privatbesitz. 

 

 

 

7. Umweltschützende Belange 

 
7.1 Umweltverträglichkeitsprüfung 

 
 

Mit Inkrafttreten des EAG Bau am 20.07.2004 sind zahlreiche Änderungen des BauGB, 

daneben u. a. auch Änderungen des Raumordnungsgesetzes (ROG) und des Gesetzes über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) verbindlich geworden. Anlass für das EAG Bau ist 

die Umsetzung der EU Richtlinien über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter 

Pläne und Programme (Plan-UP-Richtlinie). Die Umsetzung der Plan-UP-Richtlinie im Be-

reich der Bauleitplanung erfolgt in der Weise, dass grundsätzlich alle Bauleitpläne einer 

Umweltprüfung zu unterziehen sind.  

 

Aufgrund der Überleitungsvorschriften können Bebauungspläne, die in der Zeit vom 14. März 

1999 bis zum 20. Juli 2004 förmlich eingeleitet worden sind und die vor dem 20. Juli 2006 

abgeschlossen werden, nach den Vorschriften des BauGB in der Fassung vor Inkrafttreten 

des EAG Bau durchgeführt werden.  

Obwohl die Aufstellung des Bebauungsplanes „Westlich der L 3409“ am 25.10.1995 förmlich 

eingeleitet wurde, wird die Beurteilung nicht entsprechen der Überleitungsvorschriften ge-

mäß dem BauGB vor Inkrafttreten des EAG Bau vorgenommen, sondern bereits nach dem 

BauGB neu. Es wird dementsprechend ein Umweltbericht erstellt. 

 

 
7.2 Natur- und Umweltschutz 

 

Von einigen Trägern öffentlicher Belange wird im Zusammenhang mit der Ausweisung von 

neuer Siedlungsfläche auf die Veränderung des Landschaftsbildes und die zumeist negati-

ven ökologischen Auswirkungen von flächenbeanspruchenden Gewerbegebieten zu recht 

hingewiesen. Zur gesamtökologischen Betrachtung und Abwägung zählen aber nicht nur die 

unmittelbar mit der Umsetzung eines Baugebietes auftretenden Eingriffe in Natur und Land-

schaft. Vielmehr sind auch solche Aspekte im Rahmen einer „Ökobilanz“ zu berücksichtigen, 

die nur mittelbar in Verbindung stehen, wie beispielsweise die Reduzierung des Pendlerauf-
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kommens und damit im Zusammenhang stehender Umwelteinflüsse. Eine besondere Bedeu-

tung dieser Betrachtungsweise ergibt sich aus der Tatsache, dass für die direkten Eingriffe in 

die Landschaft und dem daraus resultierenden Landschaftsverbrauch planungsrechtliche 

Maßnahmen zum Ausgleich zur Verfügung stehen, hingegen existieren keine dieser Regula-

rien für den Ausgleich der negativen Auswirkungen des Pendlerverkehrs. 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes wurde eine erste Landschafts-

pflegerische Bewertung der Siedlungszuwachsfläche vorgenommen. 

Die Biotopausstattung im Geltungsbereich umfasst Acker, Grünland, Einzelbäume, Baumrei-

hen (Obstbäume, z.T. alte bis sehr alte Individuen) und Saumgesellschaften. Es sind keine § 

15d – Biotope vorhanden. 

Eine erste Bewertung von Ökologie / Naturhaushalt stellte nur geringe Beeinträchtigungen 

durch die angestrebte Nutzung fest. Mit Ausnahme der wenigen alten bis sehr alten Obst-

bäume sind die Flächen nur von einer geringen ökologischen Bedeutung; die Streuobstbe-

stände erfüllen in ihrer rezenten Ausprägung nicht die Kriterien für eine Klassifizierung nach 

§ 15d HENatG. 

Die Bewertung des Landschaftsbildes ergab eine sehr hohe Beeinträchtigung durch die 

Kuppenlage und die damit verbundene starke Fernwirkung vor allem in Richtung Westen.  

 

Aus der Bewertung resultieren folgende Vorgaben für die verbindliche Bauleitplanung: 

• Begrenzung der Bauhöhe 

• Anlage eines hochwüchsigen flächigen Feldgehölzzuges entlang der westlichen Gebiets-

peripherie (traditionelles Strukturelement im betroffenen Landschaftsraum) zur Minde-

rung der Fernwirkung / Landschaftsbildbeeinträchtigung. 

 

Die detaillierte Darstellung der landschaftspflegerischen Belange erfolgt im Umweltbericht, 

welcher im Verlauf des Bauleitplanverfahrens vervollständigt und Bestandteil des Bebau-

ungsplanes ist. 

 

 

 

InfraPro 

Petra Wagner Stadtplanerin IKH 
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Zusammenfassende Erklärung zur gem. § 10 (4) BauGB zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Westlich der L3409“ in der Gemeinde Rimbach 

Mit Inkrafttreten des EAG Bau am 20.07.2004 sind zahlreiche Änderungen des BauGB, ver-
bindlich geworden – so ist dem Bebauungsplan eine Zusammenfassende Erklärung beizufügen, 
in welcher dargestellt wird, wie die Umweltbelange, die Ergebnisse der Öffentlichkeits-
beteiligung/Behördenbeteiligung im Bebauungsplan berücksichtigt worden und aus welchen 
Gründen der Plan nach der Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
Durch die vorliegende Bauleitplanung wird die Umnutzung vormals landwirtschaftlich genutzter 
Flächen auf der Basis der rechtskräftigen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zu 
Gewerbezwecken ermöglicht. Hinsichtlich der zu berücksichtigen Umweltbelange ist daher 
beachtlich, dass die vorhandene ackerbauliche Nutzung bereits einen vergleichsweise 
intensiven Eingriff darstellte. Bestehende, schützenswerte Strukturen, wie der 
Obstbaumbestand entlang der L 3409 wurden in die Planung einbezogen und zur Erhaltung 
festgesetzt. Zur Minimierung des Eingriffes in Natur und Landschaft enthält der Bebauungsplan 
grünordnerische Festsetzungen. Vorgesehen ist die Anpflanzung von Laubbäumen, die 
Eingrünung der Gebäude und die straßenbegleitende Anlage einer Strauch- und 
Obstbaumpflanzung. Weiterhin wird eine Auswahl von standorttypischen, heimischen und somit 
geeigneten Pflanzen vorgegeben. Durch die Eingrünung des Gebietes durch eine 
Laubgehölzpflanzung und die Festsetzungen zu Firsthöhe wird die Fernwirkung der Gebäude 
begrenzt. Der flächenrelevante Eingriff wurde bilanziert und wird im Teilgeltungsbereich A 
entsprechend ausgeglichen. Die Belange der Schutzgüter Landschaft, Mensch, Boden und 
Wasser wurden im Umweltbericht umfassend erörtert. Abschließend wird die Maßnahme als 
vertretbar eingestuft und durch die Übernahme der ermittelten Kompensationsmaßnahmen als 
ausgeglichen betrachtet. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung (Scoping) wurden seitens der nachfolgenden 
Behörden Anregungen zum Bebauungsplan eingebracht und behandelt.  
- Amt für Straßen- und Verkehrswesen: Hinweis auf die Bauverbotszone gem. § 23 HStrG und 
auf den Ausschluss direkter Zufahrten aus dem Plangebiet auf die Landesstraße L3409. Die 
Bauverbotszone wurde nachrichtlich aufgenommen und die Baugrenze entsprechend 
angepasst, die textlichen Festsetzungen wurden entsprechend ergänzt (Punkt A 6.1 Zufahrten 
und Zugänge, Punkt D Bauverbotszone).  
- Das Amt für Bodenmanagement wies auf die Bedeutung des Weges „Apfelgrundweg“ für die 
Erschließung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen hin. Die Anregung konnte 
berücksichtigt werden, durch die textliche Festsetzung eines Geh- und Fahrrechtes zugunsten 
der v.g. Flächen ist deren Andienung weiterhin gesichert.  
- Von Seiten des Kreises Bergstraße (Untere Wasserbehörde) wurden Anregungen zu den 
Belangen Abwasser/ Gewässergüte gegeben, welche in den Umweltbericht aufgenommen 
wurden. Das Amt für den Ländlichen Raum betonte die Bedeutung der Fläche als Ackerfläche 
und regte an insbesondere die Belange der Landwirtschaft/Feldflur zu berücksichtigen. In der 
Begründung/ den Umweltbericht wurde die Behandlung der v.g. Belange aufgenommen, im 
Ergebnis der Abwägung wird jedoch an der Beanspruchung der Fläche festgehalten.  
- Durch die untere Naturschutzbehörde (Kreis Bergstraße) wurden Anregungen zu den Inhalten 
der Begründung und zu den angedachten Maßnahmen der Ortrandeingrünung gegeben. Im 
Ergebnis der Abwägung die externe Ausgleichsfläche (Gemarkung Rimbach, Flur 20, Flurstück 
Nr. 80) als Teilgeltungsbereich A aufgenommen.  
- Das Regierungspräsidium Darmstadt gab Anregungen zu den Belangen 
Oberflächengewässer/ Hochwasserschutz, Messstellen, und Grundwasserschäden, 
Wasserversorgung/Grundwasserschutz, welche in den Umweltbericht aufgenommen bzw. in 
der Begründung behandelt und somit berücksichtigt wurden.  
- Die Anregung der Naturschutzverbände, welche die Planung der Gewerbeflächen 
grundsätzlich in Frage stellt, wurde in die Abwägung einbezogen. Im Ergebnis der Abwägung 
wurde hier zu Gunsten der Beanspruchung der Fläche entschieden. Die Planung ist Ergebnis 



Bebauungsplan Gemeinde Rimbach   „Westlich der L3409“, OT Zotzenbach 
 
 

Zusammenfassende Erklärung   November 06 

 

der langjährigen Standortsuche der Gemeinde Rimbach um den bestehenden Bedarf an 
Gewerbeflächen zu decken.  
Seitens der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung keine Anregungen 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes eingebracht.  
 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB äußerten folgende Behörden 
ergänzende Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplanes: 
- Amt für Straßen- und Verkehrswesen Bensheim: Punktuelle eine Ergänzung/Klarstellung der 
textlichen Festsetzungen zur Bauverbotszone und der Abstimmung der Zufahrten mit dem ASV 
gefordert. Der Anregung wurde gefolgt  
- Versorgungsträger HSE: Hinweis zur Bereitstellung einer Versorgungsfläche – dieser wurde 
durch Festsetzung einer entsprechenden Fläche an der Einmündung zur L3409 berücksichtigt. 
- Kreis Bergstraße: Anregungen zur Ergänzung/Klarstellung der textlichen Festsetzungen 
bezüglich der Bauverbotszone und zur Begrenzung der möglichen Wohneinheiten – wurden 
durch eine entsprechende Änderung der textlichen Festsetzungen aufgenommen. 
- Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt wurden insbesondere Anregungen zur externen 
Ausgleichsfläche (Teilgeltungsbereich A) und zur Lage des nördlichen Teils des 
Geltungsbereiches in der Schutzgebietszone III der Trinkwassergewinnungsanlagen gegeben, 
welche berücksichtigt wurden. Weiterhin wurden Ergänzende Ausführungen zur Entwässerung 
in die Begründung aufgenommen. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurden durch die Öffentlichkeit keine Anregungen zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes eingebracht.  
Da die vorgenommenen Änderungen ausdrücklich auf Vorschlägen Betroffener beruhen, Dritte 
nicht abwägungsrelevant berührt werden und aufgrund der vorangegangenen Beteiligung 
angenommen werden kann, dass mit Sicherheit nichts Abwägungsrelevantes (mehr oder neu) 
zu erwarten ist, wurde von einer erneuten Beteiligung abgesehen. 
Im Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung/ Behördenbeteiligung wird davon ausgegangen, dass 
die Anregungen angemessen im Bebauungsplan berücksichtigt worden sind. 
 
Mit dem im vorliegenden Bauleitplanverfahren zur Verfügung stehenden Areal beabsichtigt die 
Gemeinde Rimbach, eine aus städtebaulicher und naturschutzfachlicher Sicht weniger 
problematische Fläche einer gewerblichen Nutzung zuzuführen. Topografisch günstige 
Verhältnisse und die unmittelbare Anbindung an das überregionale Verkehrswegenetz (B 38, L 
3409) sind die Vorzüge dieses Gebietes. Durch die weitgehend ebene Geländeform sind 
größere Erdbewegungen sowie kostenintensive Bauwerkskonstruktionen nicht erforderlich. Bei 
der Prüfung der in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten sind 
insbesondere die Belange der Landwirtschaft/ Feldflur und des Naturschutzes zu würdigen. 
Hierzu ist einleitend anzumerken, dass der Planung eine langjährige Standortsuche der 
Gemeinde Rimbach vorausging. Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
wurden anderweitigen Planungsmöglichkeiten geprüft und abschließend die nun 
gegenständliche Fläche als gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Daher wird im Rahmen der 
Abwägung dem Belang der Deckung des bestehenden Bedarfs an Gewerbeflächen und 
Sicherung des Wohnstandtortes Rimbach Vorrang eingeräumt.  
































































































